
Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung über die Beteiligung der
Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ge-
mäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr.
741 - Konrad-Adenauer-Allee / Alte Walz -

I.   Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.09.2017
die Beteiligung der Öffentlichkeit an o. g. Bauleitpla-
nung beschlossen (14-tägige Darlegung der Planung
mit Bürgerversammlung).

     Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 741 - Kon-
rad-Adenauer-Allee / Alte Walz - liegt deshalb in der
Zeit vom

     13.02.2019 bis 27.02.2019 einschließlich

     im Bereich 5-4 - Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denk-
malschutz -, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhof-
straße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009, und in der
Bezirksverwaltungsstelle Alt-Oberhausen, Schwartz-
straße 72, Erdgeschoss, Zimmer 1, während der nach-
stehend genannten Öffnungszeiten öffentlich aus:

     Öffnungszeiten Bereich 5-4 - Bauleitpläne,
Wohnungswesen, Denkmalschutz -:

     Montag - Donnerstag:                      08:00 - 16:00 Uhr
     Freitag:                                             08:00 - 12:00 Uhr

     Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Alt-
Oberhausen:

     Montag - Mittwoch:                          08:00 - 16:00 Uhr
     Donnerstag:                                      08:00 - 18:00 Uhr
     Freitag:                                             08:00 - 12:00 Uhr

     Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren
voraussichtliche Auswirkungen erläutern zu lassen.

     Im Rahmen der Tätigkeit der Bezirksvertretung Alt-
Oberhausen findet 

     am Dienstag, 19.02.2019, 19:00 Uhr
     im Bürgerzentrum Alte Heid
     Alte Heid 13
     46047 Oberhausen

     ein öffentlicher Anhörungstermin statt.

     Es wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

     Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I, S. 3634) in Verbindung mit den „Verfahrens-
grundsätzen für die vorgezogene Beteiligung der
Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt Oberhausen.

     Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 741 liegt in
der Gemarkung Oberhausen, Flur 16, und wird laut
Aufstellungsbeschluss vom 25.09.2017 wie folgt
umgrenzt:

     Nordwestliche Grenzen der Flurstücke Nr. 173, 167,
368, 369, 3, 75, 214, 217 und 355; nordöstliche Gren-
ze des Flurstücks Nr. 355 und deren Verlängerung bis
zur südöstlichen Grenze des Flurstücks Nr. 350; süd-
östliche Grenze des Flurstücks Nr. 350; östliche Gren-
ze des Flurstücks Nr. 351; nordöstliche Grenze des
Flurstücks Nr. 352; südöstliche Grenze des Flurstücks
Nr. 352; südwestliche Grenzen der Flurstücke 
Nr. 352, 353 und 356 und deren Verlängerung bis zu
einer Parallelen von 5,0 m zur nordwestlichen Seite
des Gebäudes Essener Straße 26; Parallele von 5,0
m zur nordwestlichen Seite des Gebäudes Essener
Straße 26 bis zum Schnitt mit einer Verlängerung der
nordöstlichen Seite des Hauptgebäudes Essener
Straße 10; Verlängerung und nordöstliche Seite des
Gebäudes Essener Straße 10 bis zur südöstlichen
Seite des Gebäudes Essener Straße 8, 12 und 14;
südöstliche Seite des Gebäudes Essener Straße 8,
12 und 14 einschließlich deren Verlängerung bis zur
südwestlichen Grenze des Flurstücks Nr. 369; 8,8 m
nach Nordwesten entlang der südwestlichen Grenze
des Flurstücks Nr. 369; 51,7 m rechtwinklig nach Süd-
westen abknickend; erneut rechtwinklig nach Süd-
osten abknickend bis zur südlichen Grenze des Flur-
stücks Nr. 368; südliche Grenzen der Flurstücke 
Nr. 368 und 170; südwestliche Grenzen der Flur-
stücke Nr. 62, 64 und 173.

     Die danach ursprünglich im westlichen Plangebiet vor-
handene Waldfläche soll zukünftig weitgehend nicht
mehr Bestandteil des Verfahrensgebietes sein. Außer-
dem ist zur Abwicklung des Verkehrs eine Verbreite-
rung der Essener Straße und damit eine entsprechen-
de Erweiterung des Plangebietes erforderlich.

     Die aktuell geplante Abgrenzung des Plangebietes
ergibt sich aus der nachfolgenden Übersichtsskizze.
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     Hinweis

     Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behör-
den zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem Ge-
setzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke be-
treten und Vermessungen, Boden- und Grundwasser-
untersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen.

II. Bekanntmachungsanordnung im Sinne
des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsver-
ordnung (BekanntmVO)

     Der vom Rat der Stadt am 25.09.2017 gefasste Be-
schluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung sowie die Durchführung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB zum
Bebauungsplan Nr. 741 - Konrad-Adenauer-Allee /
Alte Walz - werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

III.Bestätigungen und Bekanntmachungs-
anordnung des Oberbürgermeisters im
Sinne des § 2 Abs. 3 Bekanntmach-
ungsverordnung (BekanntmVO)

     Der Inhalt/Wortlaut der Bekanntmachung des Be-
schlusses zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung sowie zur Durchführung der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB
zum Bebauungsplan Nr. 741 - Konrad-Adenauer-
Allee / Alte Walz - stimmen mit dem Ratsbeschluss
vom 25.09.2017 überein.

     Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmach-
ungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516 / SGV NRW 2023), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S.
739), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 16.01.2019

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 741:

Ein Investor beabsichtigt, auf einer Gewerbefläche mit
einer größeren bestehenden Fabrikationshalle eine Fit-
nesserlebniswelt zu entwickeln. Bestandteil des Konzep-
tes sollen u. a. innovative Formen des Fitnesstrainings,
Präsentations- und Verkaufsflächen / Showrooms für Fit-
nessgeräte (Großhandel), Fachmessen für Fitnesspro-
dukte, ein Forschungsinstitut für Fitness und Gesundheit
mit entsprechenden Start-up-Unternehmen sowie Gas-
tronomie sein.

Das Plangebiet befindet sich bereits im räumlichen Kon-
text von Freizeit- und erlebnisorientierten Nutzungen.
Hier ist die König-Pilsener-Arena, das Gasometer, die
Ludwiggalerie sowie das Centro mit weiteren Freizeit-
und Eventnutzungen zu nennen. Somit wird das Projekt
das Angebot an freizeit- und eventorientierter Nutzung in
der Umgebung ergänzen und abrunden.
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Um eine weitere kleinteilige bauliche Entwicklung der
vorhandenen Büro- und Verwaltungsgebäude zu ermög-
lichen, sollen im östlichen Anschluss an den baulichen
Bestand weitere gewerbliche Nutzungen bzw. die Errich-
tung eines an den Bestand anschließenden Bürogebäu-
des mit der Aufstellung des Bebauungsplans ermöglicht
werden.

Da die angestrebte Entwicklung nicht mit den Festset-
zungen des derzeit gültigen Bebauungsplans Nr. 275 A
(eingeschränktes Industriegebiet) zu vereinbaren ist, ist
es erforderlich einen neuen Bebauungsplan aufzustellen.

Die Erschließung des Vorhabens soll über die bestehen-
den Straßen Alte Walz und Essener Straße erfolgen. Im
Rahmen des Verfahrens ist u. a. auch die verkehrliche
Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes
unter Berücksichtigung der durch das neue Vorhaben ver-
ursachten Verkehre sowie der vorhandenen und geplan-
ten Nutzungen im Umfeld des Centro zu prüfen bzw. zu
berücksichtigen. Gemäß ersten vorliegenden Prüfergeb-
nissen ist im Bereich des Planvorhabens eine Erwei-
terung der Essener Straße um eine Fahrspur erforderlich.

Ferner ist eine ausreichende Zahl von Stellplätzen für die
geplante Nutzung und die entsprechenden Veranstal-
tungen und Events nachzuweisen.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Widmung einer Straße

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen Be-
kanntmachung folgende Straße für den öffentlichen Ver-
kehr als Gemeindestraße:

Frohne Hof
(Gemarkung Sterkrade, Flur 4, Flurstück 1717)

Die gesamte zu widmende Fläche ist in dem beigefügten
Lageplan als Anlage zur Widmungsverfügung zeichne-
risch dargestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Bastionsstraße 39, 40213 Düssel-
dorf, Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person versehen sein oder
von der verantwortenden Person signiert und auf einem
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55 a Absatz 4
VwG0 eingereicht werden. Die für die Übermittlung und
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingun-
gen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des

elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017
(BGBI. I S. 3803).

Wird die Klage allerdings schriftlich erhoben, so soll ihr je
eine Abschrift für den Beklagten, den Vertreter des öffent-
lichen Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt wer-
den. Wird die Frist durch das Verschulden eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Ver-
schulden als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis

Gemäß § 110 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 JustG NRW ist das
einem Klageverfahren bislang vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Entsprechend der
oben stehenden Rechtsbehelfsbelehrung kann gegen
diesen Bescheid also direkt Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten haben Sie jedoch un-
abhängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger Erhe-
bung einer Klage kurzfristig zunächst mit der im Briefkopf
dieses Bescheides angegebenen Stelle in Verbindung zu
setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmig-
keiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben und kann
der Bescheid ggf., insbesondere hinsichtlich etwaiger
offensichtlicher Unrichtigkeiten korrigiert werden, so dass
es einer Klageerhebung nicht mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieses Bescheides wird
durch einen solchen außergerichtlichen Klärungsversuch
allerdings nicht berührt. Die Klagefrist von einem Monat
wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 07.01.2019 

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen
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